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Sinn und Wesen der Biirgergemeinden heute

Ihre Entstehung

Als urdemokratische Institutionen sind die Biirgergemein-
den (auch Ortsgemeinden oder Ortsbiirgergemeinden ge-
nannt) eine Frucht der revolutioniren Epoche um die
Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Hier findet sich auch
der Ursprung des Dualismus von Politischer und Biirger-
gemeinde. Anfinglich waren die Aufgaben der Politischen
Gemeinde vor allem polizeilicher Natur. Das Schwer-
gewicht des 6ffentlichen Lebens lag bei der Biirgergemeinde.
Sie hielt in allen wesentlichen Belangen die Ziigel in der
Hand und war mit der Besorgung des Fiirsorgewesens auch
derin der Notschiitzende Hort. Der heimatliche Biirgerbrief
unterstrich diesen tiefen Sinn der Biirgergemeinde. Was aus
der alten Zeit in die neue heriibergerettet worden war, lebte
in der Biirgergemeinde weiter und sollte der Nahrgrund fiir
eine fest verwurzelte Tradition in Familie und Gemeinde
werden. Erst im letzten Jahrhundert wurden mit der wach-
senden Freiziigigkeit und-der zunehmenden Binnenwande-
rung die Gewichte zugunsten der Politischen Gemeinde ver-
schoben. Dieser geschichtliche Werdegang ist fiir die Beur-
teilung des heutigen Aufgabenkreises der Biirgergemeinde
im Auge zu behalten, denn wir vermégen nur dann richtig
zu urteilen, wenn wir die Zusammenhinge und die manch-
mal so subtilen Bindungen herkommensmassiger und psy-
chischer Art kennen.

Das Wesen

Die Biirgergemeinden sind als 6ffentlich-rechtliche Kor-
perschaften juristische Personen des 6ffentlichen Rechts. Im
Gegensatz zur Politischen Gemeinde, die wir als Gebiets-




korperschaft verstehen, ist die Biirgergemeinde eine Perso-
nalkorperschaft, die sich ausschliesslich aus natiirlichen Per-
sonen zusammensetzt und einer eigentlichen Gebietshoheit
entbehrt. Die Zugehorigkeit zu ihr ist im Biirgerrecht be-
griindet, das durch Abstammung, Standesinderung, Heirat
oder Einbiirgerung erworben wird. Biirgergemeinden in
diesem Sinn bestehen in der Mehrzahl der Kantone, wobei
aber im einzelnen zum Teil grosse Unterschiede vorhanden
sind, wie es der eidgendssische Foderalismus mit sich ge-
bracht hat.

Daneben bestehen Ortsbiirgerkorporationen, die meist
Nutzungscharakter, ohne eigentliche 6ffentliche Gemeinde-
aufgaben, haben. Analog gibt es als Unterabteilungen von
Politischen Gemeinden ortliche Korporationen, die 6ffent-
liche Aufgaben erfiillen, zum Beispiel auf dem Gebiet der
Wasser-, Gas- und Elektrizititsversorgung, des Strassen-
wesens usw. Diese ortlichen Korporationen sind wie die
Politischen Gemeinden Gebietskérperschaften, umfassen
also — im Gegensatz zu den ortsbiirgerlichen Korporatio-
nen — alle in der betreffenden Gemeinde anséssigen Ein-
wohner. Wir lassen sie in unserer Betrachtung beiseite.

Das Biirgerrecht

In den meisten Biirgergemeindekantonen obliegt die Biir-
gerrechtserteilung priméar den Biirgergemeinden, wobei
Politische Gemeinde und Kanton in zweiter und dritter
Instanz die Biirgerrechtsaufnahmen zu bestitigen haben.
Bei Auslandern bedarf es einer vorgéingigen Bewilligung des
Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements. Wenn alle
Voraussetzungen erfiillt sind, ist beim Auslinder mit der
Erteilung des Kantonsbiirgerrechts automatisch auch das
Schweizer Biirgerrecht erworben.

Den Einbiirgerungen kommt eine sehr grosse staatspoli-
tische Bedeutung zu. Voraussetzung ist aber unter allen
Umstinden eine gute Assimilation der Bewerber. Ein Abbau
der grossen Auslinderquote darfdaher niemals unter Ausser-
achtlassung dieses wichtigen Grundsatzes erwogen werden.
Vermehrte Automatismen in Form von erleichterten Ein-



biirgerungen durch den Bund sind nicht erwiinscht. Auch
in Zukunft muss das Schwergewicht in der Burgerrechts-
erteilung bei den Gemeinden und Kantonen liegen, wo man
die Biirgerrechtsbewerber am besten kennt und wo die Ver-
antwortung fiir die Aufnahmeentscheide am ehesten ge-
tragen werden kann. Mit der Einbiirgerungskompetenz ist
den Gemeinden staatspolitisch eine sehr bedeutsame Auf-
gabe anvertraut. Es ist notwendig, dass sie sich dieser Tat-
sache im allgemeinen noch besser bewusst werden, um im
Interesse unseres eidgenossischen Staates zu handeln.

Die Bodenpolitik

Das beachtliche Grundeigentum der Biirgergemeinden
bestehtim wesentlichen aus Wald. Von der gesamten schwei-
zerischen Waldflache sind nur etwa 3o Prozent in Privat-
hand, wahrend etwa 70 Prozent 6ffentliches Eigentum bil-
den. Davon gehoren rund 7 Prozent Bund und Kantonen.
Der Hauptanteil von iiber go Prozent fallt auf Gemeinden
und Korporationen, wobei die Biirgergemeinden als Wald-
eigentiimer weitaus an der Spitze stehen.

Beim landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzten Land sind
die Verhaltnisse gerade umgekehrt, Uber 70 Prozent geho-
ren Selbstbewirtschaftern, und ein gutes Viertel ist als Pacht-
land im Eigentum grosstenteils von Gemeinden und zum
kleineren Teil von Privaten. Vom landwirtschaftlichen Kul-
turland in offentlichem Eigentum verfiigen die Biirger-
gemeinden iiber den grossten Grundbesitz, wogegen das
Bodeneigentum der Politischen Gemeinden nur etwa halb
SO gross ist.

Das Grundeigentum der Biirgergemeinden, also die Wil-
der sowie das land- und alpwirtschaftlich genutzte Land, ist
fiir sie wirtschaftlich oft von grosser Bedeutung und bildet
ihren wichtigsten Vermogensteil.

Mit dem bedeutenden Grundeigentum eng verbunden ist
die kommunale und regionale Bodenpolitik. An allen jenen
Orten, wo die Biirgergemeinden iiber viel Land verfiigen,
ist man bei Baufragen und bei der Erstellung von Zonen-
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Der Wald ist aufgrund des eidgendssischen Forstpolizei-
gesetzes in seinem Bestand geschiitzt. Es darf das Waldareal
insgesamt nicht vermindert werden. Notwendige Kahl-
schldge, zum Beispiel fiir den Nationalstrassenbau, sind
durch anderweitige Wiederaufforstungen zu ersetzen. Der
Wald ist dank seinen Einfliissen auf Klima, Wasserhaushalt,
Lufthygiene, Larmabschirmung von grosster Bedeutung.
Mit seinen Wohlfahrtsfunktionen ist er auch als Erholungs-
raum fiir die Bevolkerung von unschatzbarem Wert. Dies
wird einem erst so recht bewusst, wenn seine wirtschaftlichen
Ertrage riicklaufig sind und der Wald fiir manche Gemein-
den eher eine Last bedeutet. Seine Erhaltung und die gute
Pflege diirfen daher zu den 6ffentlichen Aufgaben der wald-
besitzenden Korperschaften gezihlt werden.

Bei dem fiir die Uberbauung in Betracht fallenden Land
handelt es sich daher vor allem um landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen. Grundstiicke, geeignet fiir Wohnbauten, fiir
Gewerbe- und Industriebetriebe, fiir 6ffentliche Bauten wie
Schulhauser, Spitaler, Sportanlagen, fiir Verkehrswege, fiir
die Erhaltung von Griingebieten, ferner Aussichtspunkte,
See- und Flussufer und dergleichen sind vielfach in der
Hand der Biirgergemeinden. Damit stehen ihnen bei der
Freigabe auf dem Wege des Verkaufes oder der Baurechts-
erteilung, aber auch bei der Nichtfreigabe, wichtige boden-
politische Entscheide zu.

Aufdem Gebiet der Bodenpolitik empfiehlt sich eine enge
Fihlungnahme zwischen Biirgergemeinde und Politischer
Gemeinde, denn die Biirgergemeinde ist bei der Verfiigung
tiber ihr Land in der Regel an die baupolizeilichen Vor-
schriften der Politischen Gemeinde gebunden, und diese
kann in ihrer Planung nicht ohne die Mitwirkung der Biir-
gergemeinde auskommen, soweit ihr Boden mit im Spiele
steht.

Da die Biirgergemeinden meist nicht auf Steuern zihlen
kénnen wie die Politischen Gemeinden, sondern auf den
Ertrag ihres Vermogens und allenfalls ihrer werbenden Be-
triebe (Sagewerk, Elektrizitatswerk, Bank usw.) angewiesen
sind, miissen sie der Werterhaltung mit dem Blick in die
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Zukunft alle Aufmerksamkeit schenken. Eine verantwor-
tungsbewusste Behorde wird daher bei Bodenabgaben dar-
auf achten miissen, wenn immer moglich Realersatz zu be-
schaffen. Damit fillt den Biirgergemeinden die weitere wich-
tige Aufgabe einer klugen Bodenreservepolitik zu. Diese
kann der Politischen Gemeinde und der benachbarten
Region besonders dann wertvoll sein, wenn auf weite Sicht
den Bediirfnissen der kiinftigen Infrastruktur und allgemein
den offentlichen Belangen Rechnung getragen wird. Die
Bodenreservepolitik der 6ffentlichen Hand wurde in der
Vergangenheit oft vernachléssigt, wodurch auf bodenpoli-
tischem Gebiet schwere Mingel zutage treten und Gegen-
wart sowie Zukunft vielfach mit unermesslichen Schwierig-
keiten und Kosten belastet sind. Natiirlich ist die Boden-
reservepolitik nicht mit Kommunalisierungs- oder Verstaat-
lichungstendenzen zu verwechseln. Gemeint ist damit eine
massvolle, zielbewusste Bodenreservepolitik im 6ffentlichen
Interesse auf weite Sicht.

Bei der Frage, ob der zu iiberbauende Biirgergemeinde-
boden zu verkaufen oder im Baurecht abzugeben sei, stehen
folgende Uberlegungen im Vordergrund: Wo es um den
Bau von Ein- und Zweifamilienhdusern geht, ist der Ge-
danke wegleitend, dass es schon aus staatspolitischen Griin-
den immer wieder auch privaten Grund geben muss. Wenn
eine Biirgergemeinde fiir 6ffentliche Zwecke Boden an den
Kanton oder an die Politische Gemeinde abgibt — sei es fiir
den Bau eines Spitals, eines Schulhauses, einer Sportanlage
usw. —, sollte verkauft werden, wobel ein angemessener
Preisnachlass, der den 6ffentlichen Zweck beriicksichtigt,
gegeben ist. Das langfristige Baurecht mit seiner Anpassung
an die sich andernden Geldwert- und Zeitverhiltnisse eignet
sich hingegen besonders fiir Mehrfamilienhauser einschliess-
lich Hochbauten, fiir Wohnbaugenossenschaften, Siedlungs-
bauten, weniger jedoch fiir gewerbliche und industrielle
Bauwerke, deren Verwertbarkeit bei Betriebsaufgabe unter
Umstianden sehr beschrinkt sein kann.

Sehr bedeutsame Aufgaben obliegen jenen Biirgergemein-
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schaftlich und alpwirtschaftlich genutzten Bodens verfiigen.
Meist geschieht die Bewirtschaftung dann auf Pachtbasis,
wobei vielfach zu kleine Familienbetriebe auf das wiinsch-
bare Mass aufgestockt werden kénnen. In selteneren Fillen
werden Giiter auch in Eigenregie gefiihrt. Besonders erwih-
nenswert sind Siedlungen mit Biirgergemeindeboden, wie
sie im st.gallischen Rheintal, im Sarganserland und im
Linthgebiet bestehen. Es handelt sich dabei oft um Bauern-
betriebe, die aus industrialisierten Ortschaften in die Fluss-
ebene ausgesiedelt wurden. Melioration und Giiterzusam-
menlegung schufen die Voraussetzung, auf Biirgergemeinde-
land derartige Siedlungsbetriebe zu errichten. Ihre Eigen-
art ist es, dass das Produktionsland von 10 bis 15 Hektaren
auf zwei bis drei Generationen, das heisst fiir die Dauer von
40 bis 99 Jahren, an Selbstbewirtschafter verpachtet wird,
die inmitten des vollarrondierten Landes den Baugrund fiir
Wohnhaus. und Okonomiegebaude zu Eigentum erhalten
und somitdie Gebiude aufeigenen Grund und Boden bauen,
und zwar oft mit dem, was sie bei der Aussiedlung bekommen
haben, teils aber auch mit 6ffentlichen Subventionen. Diese
Verbindung von Privateigentum mit 6ffentlichem Sied-
lungsland sichert dem Landwirt eine selbstindige Existenz
und der Offentlichkeit die langfristige Erhaltung meliorier-
ter und arrondierter, vor jeder Spekulation geschiitzter Frei-
haltegebiete. Diese moderne Losung verdient auch in den
tibrigen Landesteilen Beachtung und Nachahmung.

Eine weitsichtige, verantwortungsbewusste Bodenpolitik
ist fiir unser Land und die nach uns kommenden Genera-
tionen von so iiberragender Bedeutung, dass man den An-
liegen der Orts-, Regional- und Landesplanung grosste Sorg-
falt schenken muss. Das Wort eines ehemaligen St.Galler
Hochschuldozenten, Professor Dr. Christian Gasser, trifft
gerade in dieser Hinsicht den Nagel auf den Kopf: «Wir —
wir alle —leben viel zu sehr in den Tag hinein, beschiftigen
uns allzu ausschliesslich mit den Problemen und Schwierig-
keiten, an die wir mit der Nase stossen, und viel zuwenig mit
den Aufgaben von morgen und tibermorgen. Das langfristig
ausgerichtete Denken vermag uns eine Unzahl von Schwie-



rigkeiten zu ersparen, Schwierigkeiten, die, zu spat ange-
packt, kaum mehr zu tiberwinden sein werden.»

Der kulturelle Beitrag

Die Bodenpolitik kann in mancher Beziehung auch zu
einer kulturellen Aufgabe werden, wo sie dem Natur-, Land-
schafts- und Heimatschutz dient. Den Biirgergemeinden
sind in dieser Hinsicht ungeahnte Moglichkeiten gegeben.
Es bedarf allerdings eines wachen Sinnes, rechtzeitig zu er-
kennen, was es zu schiitzen und zu hegen gilt, bevor es zu
spat ist. Es kann eine schone, urspriingliche Naturlandschaft
sein, vielleicht mit seltenen Pflanzen und Tieren, es kann
sich um einen Teich, ein Moor, eine Uferpartie, ein Griin-
gebiet handeln, um ein besonders ansprechendes Spazier-
gelande, eine Aussichtskuppe, wo der Charakter eines Er-
holungsraumes fiir die Bevolkerung gegeben ist.

Aus alten typischen Hausern lassen sich bei guter Wieder-
herstellung eigentliche Schmuckstiicke herrichten, die alt
und jung erfreuen. An vielen Orten ist solches Traditions-
bewusstsein tief verwurzelt, es weiterzupflegen eine schone
Aufgabe der Biirgergemeinden. Sie sind auch besonders
dazu berufen, gute alte Tradition zu erhalten und weiterzu-
tragen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie oft Orts-
museen und Bibliotheken geschaffen haben, die nicht nur
dem geschlossenen Kreis der Biirger, sondern der Allgemein-
heit zuganglich sind. Die reichen Schétze an diesen kultu-
rellen Stitten sind natiirlich fiir die Schulen besonders wert-
voll, dienen aber auch der Erwachsenenbildung in einer
Epoche, wo die Freizeitgestaltung dazu viele Moglichkeiten
schafft. Naturkunde, Geschichte, Kunst und Wissenschaft
sind vor allem geeignet. Natiirlich bediirfen solche Samm-
lungen der steten Erginzung und zeitgeméassen Erneuerung.
Nur dann werden sie den Anforderungen gerecht, die an sie
gestellt werden miissen.

An manchen Orten sind es sodann die Biirgergemeinden,
die das kulturelle Leben in Form von Beitragen an Musik-,
Gesang-, Theater- und Sportvereine befruchten. Da und
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wo sich das kulturelle Leben einer Ortschaft oder einer
ganzen Region entfalten kann. Es gibt auch Biirgergemein-
den mit erheblichen Fonds zur Férderung von Kunst und
Wissenschaft. Legate und Stiftungen fiir besondere 6ffent-
liche und gemeinniitzige Zwecke kommen immer wieder
gerade den Biirgergemeinden zu, die sie treuhinderisch ver-
walten. Solche Donatoren geben oft ein Beispiel fiir andere
Gebefreudige, die in der Biirgergemeinde die geeignete In-
stanz sehen fiir eine Schenkung oder ein Vermichtnis. Die
Politische Gemeinde, «der man sein Lebtag ja die Steuern
bezahlt hat», ist erfahrungsgemiss fiir solche Zuwendungen
weniger beliebt.

Die Sorge fiir die soziale Sicherheit

Die sozialen Aufgaben der Biirgergemeinden sind in der
Regel historisch begriindet. Die Betreuung der Armen,
Kranken, Alten, Witwen und Waisen bildete in fritheren
Zeiten die Hauptaufgabe des Gemeinwesens. Verglichen mit
heute war damals alles noch recht einfach. Es gab keinen
organisierten Wohlfahrtsstaat mit Alters-, Hinterbliebenen-,
Invalidenversicherung, Ergdnzungsleistungen, Wehrmanns-
ausgleichskasse und Schweizerischer Unfallversicherung.
Auch stand die Privatversicherung noch in den Anfingen.
Da bedeutete denn die Linderung und Behebung von Not
und Elend eine wirkliche Gemeindeaufgabe. Sie zu erfiillen
war vielerorts Sache der Biirgergemeinden. Eine grosse Zahl
von ihnen trat ihre Fiirsorgepflicht mit der Zeit an die Pol-
tischen Gemeinden ab, denen sie vielleicht im Abkurungs-
verfahren gewisse Auslosungssummen zahlen mussten. Aber
es gibt noch immer eine Anzahl meist grosserer Biirger-
gemeinden, die fiir ihre Biirger nach wie vor die gesetzliche
Fiirsorgeinstanz sind und es auch bleiben wollen. Dies hat
sicher seine Vorziige, denn einmal ist der Uberblick leichter,
weil es sich um einen geschlossenen Kreis handelt, zum
andernist die Familiengeschichte eher bekannt als auf einem
Fiirsorgeamt, das nur sporadisch mit solchen Fillen zu tun
hat.
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Viele Biirgergemeinden verfiigen iiber zum Teil erheb-
liche Stipendien- und Berufsausbildungsfonds, iiber Fonds
fiir soziale Zwecke verschiedenster Art, die eine wertvolle
Erginzung zur gesetzlichen Fiirsorge bilden konnen, zum
Beispiel Fonds fiir Kranke, Rekonvaleszente, fiir Tuberku-
l6se, fiir Freibetten in einem Spital, fiir Taxerméssigung in
einem Altersheim und so fort.

Eine schéne Aufgabe ist es fiir Biirgergemeinden, ein Spi-
tal, ein Altersheim, Pflegeheim oder Jugendheim zu fiihren.
Derartige Institutionen dienen — soweit der Platz reicht -
meist auch Nichtbiirgern. Auch hier sind Kombinationen
mit der Politischen Gemeinde denkbar, indem sich zum
Beispiel eine Biirgergemeinde an der Errichtung und/oder
Fiihrung eines Kindergartens, eines Alterspflegeheims oder
ciner andern fiirsorgerischen, gemeinniitzigen Institution
beteiligt. Der Moglichkeiten sind viele, an jedem Ort wieder
verschiedener Art. |

Die sozialen und kulturellen Aufgaben — im weitesten |
Sinne des Wortes — bilden heute bei den meisten bedeuten- |
deren Biirgergemeinden ihren Lebensinhalt. Damit verfol- |
gen sie sinnvolle Ziele und dienen der breiten Offentlichkeit. |
An ihren Leistungen gemessen verdienen viele Biirgerge-
meinden — grosse und kleine — Beachtung und Anerkennung.

Der Biirgernutzen
Der sogenannte Biirgernutzen bildet meist eine alte Tra-
dition. Die Nutzung des Korporationsgutes bestand ur-
spriinglich in natura, sei es in Form von Holzbeziigen aus
den eigenen Wildern, sei es in Form von Nutzungsrechten
an landwirtschaftlichem Boden oder an Alpweiden. Ent-
sprechend den mit der Zeit gednderten Wirtschaftsformen
und dem Ubergang von der Holz- auf die Kohle- und Ol-
feuerung wurde der Biirgernutzen vielfach in eine Geldgabe
umgewandelt. Viele Biirgergemeinden haben ihn abge-
schafft und die frei gewordenen Mittel 6ffentlichen und ge-
meinniitzigen Zwecken dienstbar gemacht. Dies geschah oft
aus der Uberlegung, dass das dem einzelnen Biirger zukom-
49 mende Betrefnis relativ unbedeutend sei, als Summe aber




fiir 6ffentliche und gemeinniitzige Zwecke sehr willkommen
wdre. Dort, wo der Biirgernutzen noch besteht, wird er oft
kritisiert, namentlich dann, wenn es die betreffende Biirger-
gemeinde an offentlichen und gemeinniitzigen, allen Ein-
wohnern einer Ortschaft zugute kommenden Leistungen
fehlen lasst und eine selbstsiichtige Politik verfolgt. Blosse
Nutzungskorporationen werden sich auf die Dauer wohl
kaum halten lassen, es sei denn, dass sie damit zum Beispiel
in einem Bergtal durch geeignete, gezielte Leistungen fiir
ihre Biirger deren Abwanderung aufzuhalten vermégen. In
einem solchen Fall kommt dem Biirgernutzen auch heute
eine nicht zu unterschitzende Bedeutung zu. Allerdings
wére auch hier eine Losung denkbar, die anstelle von Einzel-
nutzungen eine Gesamtleistung zum Wohle des betreffenden
Bergtals setzt, zum Beispiel zur Férderung des Tourismus
mit seinen volkswirtschaftlichen Vorteilen. Je nach den ért-
lichen Verhiltnissen sind eine Reihe von Mébglichkeiten
gegeben, wenn in Behorde und Biirgerschaft geniigend Phan-
tasie und Aufgeschlossenheit walten.

Die Zukunft

Uber die Biirgergemeinden herrschen zuweilen unzutref-
fende Vorstellungen, selbst in Kreisen, die es eigentlich
besser wissen sollten. Ursache sind nicht selten schlechte
Beispiele —deren es natiirlich auch bei den Biirgergemeinden
welche gibt —, die verallgemeinert werden. Wer niheren
Einblick hat, weiss indessen, dass das Unzulangliche nicht
die Regel bildet, sondern dass im Gegenteil viel Gutes und
fir die Allgemeinheit Wertvolles vorhanden ist, das ent-
weder iibersehen oder zuwenig gewiirdigt wird.

Da die historische Entwicklung von Kanton zu Kanton,
Javielfach von Gemeinde zu Gemeinde innerhalb des selben
Kantons recht verschiedene Wege gegangen ist, hilt es
schwer, das Thema allgemeingiiltig darzustellen. Die herr-
schende Vielfalt zeigt den eidgendssischen Foderalismus in
einer seiner urtiimlichsten Formen. Wer immer wieder auf
diesem Gebiet mit einzelnen Kantonen und Gemeinden zu
tun hat, wird der Tatsache gewahr, wie notwendig fiirunsern 50
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demokratischen Staat auch heute das Bestehen und die Er-
haltung kleinerer Selbstverwaltungskorper sind.

Bei aller Wichtigkeit wirtschaftlicher Gesichtspunkte ist
bei den Biirgergemeinden das Ideelle nicht zu iibersehen.
Ja, es muss im Vordergrund stehen, soll die aus der Vergan-
genheit herausgewachsene Idee der Biirgergemeinde in
Gegenwart und Zukunft ein lebendiges, verpflichtendes
Erbe sein und bleiben. Fiir ihre Wirksamkeit werden weni-
ger Umfang und Zahl als vielmehr Geist und Gesinnung
wegleitend sein, wobei eine ganz besondere Bedeutung der
Erkenntnis zukommt, dass die Sorge um die eigenen Glieder
mit der Sorge um das Wohl des Ganzen verbunden werden
muss. Dies ist der wegbereitende Grundsatz fiir die Zukunft
der Biirgergemeinden !

Kurt Buchmann, Biirgerratsprdsident

Quellennachweis

Dr. Hans Schmid, Die Ortsgemeinden im Kanton St.Gallen.

Diverse Verfasser: Die Bedeutung der Biirgergemeinden, in der Doppelnum-
mer 7/8 1968 der Zeitschrift «Verwaltungspraxis».

Kurt Buchmann, Probleme der kommunalen Bodenpolitik, insbesondere die
Schaffung von Bodenreserven, in Separatdruck der Schweizerischen Haus-
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Ein BuCHENBLATT

Ein fein gefaltelt’ Buchenblatt

— einer Knospe grad entsprungen —
hat mir heute morgen friih

dieses Lied vom Mai gesungen.

Ein fein gefiltelt’ Buchenblatt
— eines nur von jenen Scharen
Jjunger Blitter — gab mir so
Kunde von dem Wunderbaren,

von dem ewigen Erneuern,

das ein jeder Friihling bringt.
Und von seliger Begliickung
ist’s, wovon mein Blattlein singt.

Kann es etwas Schonres geben?

Sieh ein Buchenblatt dir an!
Flaumig-griines, frisches Leben!
Komm und schau und freu dich dran!

Leonie E. Beglinger

h2




	Sinn und Wesen der Bürgergemeinden heute

